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Satzung 

zur Aufhebung der Betriebssatzung 

für die Stadtwerke Kusel 

vom 21 • Dezember 2000 

( 

Der Stadtrat Kusel hat auf Grund der§§ 24 und 86 Abs. 3 der Gemeindeordnung (GemO) 

für Rheinland-Pfalz in Verbindung mit der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung (EigAnVO) 
die folgende Satzung beschlossen, die hiermit bekanntgemacht wird: 

§ 1

Aufhebung der bestehenden Betriebssatzung 

Die Betriebssatzung für die Stadtwerke Kusel vom 10. Dezember 1996 wird aufgehoben. 

§2

Inkrafttreten/ Außerkrafttreten 

Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. Gleichzeitig treten alle 
dieser Satzung entgegenstehenden ortsrechtlichen Vorschriften außer Kraft. 

Kusel, den 21. Dezember 2000 

gez. Jochen Hartloff

Stadtbürgermeister






